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51/121. Auswirkungen der atomaren Strahlung 4. unterstütztdie Absichten und Pläne des Wissen-

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De-
zember 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuß der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung eingesetzt hat, sowie auf ihre danach
verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, so auch die
Resolution 50/26 vom 6. Dezember 1995, in der sie unter
anderem den Wissenschaftlichen Ausschuß ersucht hat, seine
Arbeit fortzusetzen, 6. ersuchtdas Umweltprogramm der Vereinten Nationen,

mit Dank Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Wissen-
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersu-
chung der Auswirkungen der atomaren Strahlung ,1

erneut erklärend, daß die Fortsetzung der Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist,

besorgtüber die schädlichen Auswirkungen, die sich aus
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können,

Kenntnis nehmendvon den Auffassungen zur Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses, welche die Mitgliedstaaten
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung zum Ausdruck gebracht
haben,

sich dessen bewußt, daß es weiterhin notwendig ist, Daten
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und
zusammenzustellen und die Auswirkungen dieser Strahlung
auf den Menschen und die Umwelt zu analysieren,

1. beglückwünschtden Wissenschaftlichen Ausschuß der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wäh-
rend der vergangenen einundvierzig Jahre seit seiner Einset-
zung zur besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis der
Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren der atomaren
Strahlung geleistet hat, sowie dazu, daß er sein ursprüngliches
Mandat mit wissenschaftlicher Autorität und unabhängiger
Urteilskraft wahrnimmt; Die Generalversammlung,

2. stellt mit Befriedigung fest, daß der Wissenschaftliche nach Behandlungdes Berichts des Ausschusses für die
Ausschuß 1996 einen weiteren wissenschaftlichen Anhang friedliche Nutzung des Weltraums über seine neununddreißig-
fertiggestellt hat, mit dem er die Fachwelt und die Welt- ste Tagung und des vom Ausschuß gebilligten und im Anhang
gemeinschaft über seine neuesten Bewertungen der Quellen zu seinem Bericht enthaltenen Wortlauts der Erklärung über
und der Auswirkungen ionisierender Strahlung auf den internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Menschen und seine Umwelt informiert, und fordert den Nutzung des Weltraums zum Vorteil und im Interesse aller
Wissenschaftlichen Ausschuß auf, dafür Sorge zu tragen, daß Staaten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse
dieser wissenschaftlicheAnhang unter den Mitgliedstaaten so der Entwicklungsländer ,
weit wie möglich verbreitet wird;

3. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuß um die Vereinten Nationen,
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen
Aktivitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der
Mengen, Folgewirkungen und Gefahren der ionisierenden
Strahlung jeglichen Ursprungs;

schaftlichen Ausschusses bezüglich seiner künftigen wissen-
schaftlichen Untersuchungs- und Bewertungstätigkeit im
Auftrag der Generalversammlung;

5. ersuchtden Wissenschaftlichen Ausschuß, auf seiner
nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen Probleme
auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten;

den Wissenschaftlichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg-
reiche Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe seiner
Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die Fachwelt
und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen;

7. danktden Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen,
der Internationalen Atomenergie-Organisation und den nicht-
staatlichen Organisationen fürihre Unterstützung des Wissen-
schaftlichenAusschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet weiter zu verstärken;

8. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom-
menden nichtstaatlichen Organisationen, weitere wichtige
Daten über die mit verschiedenen Strahlungsquellen verbunde-
nen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur
Verfügung zu stellen, was für den Wissenschaftlichen Aus-
schuß bei der Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an die
Generalversammlung sehr hilfreich wäre.

83. Plenarsitzung
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51/122. Erklärung über internationale Zusammenarbeit
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums
zum Vorteil und im Interesse aller Staaten, unter
besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Entwicklungsländer
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eingedenkder einschlägigen Bestimmungen der Charta der

unter Hinweisinsbesondere auf die Bestimmungen des
Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten
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